
15. November 2017

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Energieberatung der Klima- 
region Rhein-Voreifel in Ko-
operation mit der Verbrau-
cherzentrale NRW im Rathaus 
der Gemeinde Alfter am

16. November 2017, 
14 - 17.45 Uhr

Beratungsdauer und -kosten:
45 Minuten für 7,50 Euro
Anmeldung ist erforderlich!

Ansprechpartner:  
Tobias Gethke
Telefon: 0 22 22 / 945 - 285
E-Mail:  tobias.gethke@  
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Amtliche Bekanntmachungen

Ausschuss für Stadtentwicklung 
Mittwoch, 15.11.2017, 18 Uhr

Jugendhilfeausschuss
Donnerstag, 16.11.2017, 18 Uhr

Gedenken am Volkstrauertag
Sonntag, 19.11.2017, 9:15 Uhr Treffen 
am Landhaus Wieler, Hauptstraße 96; 
9:30 Uhr Messe Pfarrkirche St. Walbur-
ga; 10:30 Uhr Ehrenfriedhof Walberberg

Ausschuss für Schule, Soziales und  
demographischen Wandel 
Mittwoch, 22.11.2017, 18 Uhr  

Haupt- und Finanzausschuss 
Donnerstag, 23.11.2017, 18 Uhr  

Veranstaltungen im Böll-Jahr:

Kulturforum: Lesung mit Günter  
Lamprecht und Claudia Amm

Mittwoch, 15.11.2017, 19 Uhr,  
Heinrich-Böll-Sekundarschule,  
Beethovenstraße 57, Bornheim-Merten  
– Eintritt frei!

Film und Filmgespräch des Katholischen 
Bildungswerks in Kooperation mit der Stadt 
Bornheim
Das Meer am Morgen
Montag, 27.11.2017, 19:30 Uhr

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich. Sofern nicht ein anderer Ort angegeben ist, finden sie im Ratssaal des  
Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, statt. Weitere Informationen im Internet unter www.bornheim.de oder 
unter session.stadt-bornheim.de.

Nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) ist die Stadt Bornheim als 
Meldebehörde zu verschiedenen Datenübermittlungen von Perso-
nendaten aus dem Melderegister verpflichtet. Gegen folgende Da-
tenübermittlungen steht den Betroffenen ein Widerspruchsrecht zu:

1.  Übermittlung von Daten eines Familienangehörigen an eine 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, wenn der Fami-
lienangehörige der meldepflichtigen Person nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an-
gehört – soweit die Daten nicht für Zwecke des Steuererhe-
bungsrechts der jeweiligen Religionsgesellschaft übermittelt 
werden – gemäß § 42 Abs. 2 BMG. 

 
 Die Betroffenen können der Datenübermittlung gemäß § 42 

Abs. 3 Satz 2 BMG widersprechen.

2.  Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen und an-
deren Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene gemäß § 50 Abs. 1 BMG.

3.  Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder Eheju-
biläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk gemäß § 50 
Abs. 2 BMG.

4. Übermittlung von Daten aller volljährigen Einwohner an 
Adressbuchverlage für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressenverzeichnisse in Buchform) gemäß § 50 Abs. 3 
BMG.

 Die Betroffenen in Fällen der Ziffern 2 bis 4 können der Da-
tenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG widersprechen.

5.  Übermittlung von Daten zu Personen, die im Folgejahr voll-
jährig werden, an das Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr zum Zwecke der Übersendung von In-
formationsmaterial gemäß § 58c Abs. 1 Soldatengesetz.

 
 Die Betroffenen können der Datenübermittlung gemäß § 36 

Abs. 2 BMG widersprechen.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Stadt Bornheim, Rathaus, Bürgerbüro (Raum 257), Rathausstra-
ße 2, 53332 Bornheim, zu erklären und gilt bis zu dessen Wider-
ruf.

Bornheim, den 08.11.2017
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung zum Widerspruchsrecht 
gegen Auskünfte aus dem Melderegister

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 19.10.2017 
beschlossen, den geänderten Entwurf des Bebauungsplanes 
Bo 10 in der Ortschaft Bornheim gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 4 a 
Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 
23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der derzeit geltenden Fassung 
für die Dauer von zwei Wochen erneut öffentlich auszulegen. Der 
Bebauungsplan umfasst den inneren Bereich zwischen König-
straße, Kallenbergstraße, Stadtbahnlinie 18 und Mühlenstraße. 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Innenentwicklung zur Realisie-
rung von Wohnbebauung.

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 a BauGB im beschleunigten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgestellt. Die erneute Auslegung des Entwurfes 
des Bebauungsplanes einschließlich der geänderten textlichen 
Festsetzungen und der geänderten Begründung erfolgt in der 
Zeit vom 23.11.2017 bis 06.12.2017 einschließlich bei der Stadt-
verwaltung Bornheim, Stadtplanungs- und Liegenschaftsamt, auf 
dem Flur zwischen Zimmer 407 und 414, Rathausstraße 2, 53332 
Bornheim, während der Besuchszeiten für Offenlagen:

Montag bis Freitag   8.00 - 12.30 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 - 16.00 Uhr und
Donnerstag  14.00 - 17.30 Uhr.

Auskünfte erhalten Sie in Zimmer 407, 409, 411 oder 414.  
Darüber hinaus können die Planunterlagen im Internet unter 
www.bornheim.de eingesehen werden. 

Weiterhin hat der Rat beschlossen, dass während der Ausle-
gungsfrist Stellungnahmen nur zu den geänderten und er-
gänzten Teilen abgegeben werden können. Während der 
Auslegungsfrist können Stellungnahmen schriftlich oder zur 
Niederschrift vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können bei der weiteren Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Über 
die fristgemäß eingegangenen Stellungnahmen entscheidet die 
Stadt Bornheim und teilt das Ergebnis mit. Auf die beiliegende 
Übersichtsskizze, die den Bebauungsplanbereich grob darstellt, 
wird hingewiesen.

Bornheim, den 07.11.2017
Stadt  Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung des Bebauungsplans Bo 10  
in der Ortschaft Bornheim / erneute öffentliche Auslegung

Am 11.11. hat die neue Sessi-
on begonnen. Und die kann in 
Bornheim mit einem besonde-
ren Jubiläum aufwarten. Denn 
im Jahr 2018 wird der Tollitäten-
treff stolze 50 Jahre alt. Im Jubi-
läumsjahr bietet die legendäre 
Veranstaltung wieder ein hoch-
karätiges Programm mit vielen 
karnevalistischen Top-Stars: 
Am Dienstag, 23. Januar 2018, 
ab 19 Uhr sind in der Rhein-

halle Hersel mit dabei die Räu-
ber, die Blömcher, die Blauen 
Funken, die Botzedresse, Fritz 
Schopps, die Sandhasen Ober-
lar und Bernd Stelter. Karten 
zum Preis von 22,- Euro gibt 
es im Rathaus Bornheim bei 
Karin Schumacher-Lambertz, 
Raum 301, Rathausstraße 2, 
Telefon: 02222/945-212, karin.
schumacher-lambertz@stadt-
bornheim.de.

50 Jahre Tollitätentreff 
Jetzt Jubiläumskarten sichern

Wegen einer Personalversamm-
lung hat die Stadtverwaltung am 
Montag, 20. November 2017, 
geänderte Öffnungszeiten: Bür-
gerinnen und Bürger können 
das Dienstleistungsangebot des 
Bürgerbüros und Info-Centers 
im Bornheimer Rathaus, Rat-
hausstraße 2, von 7:30 bis 13:30 
Uhr nutzen. Das Bürgerbüro 
vereinbart Termine unter ( 
02222/945-181 oder -182. 

Ebenfalls von 7:30 bis 13:30 Uhr 
geöffnet ist das Jugendamt in 
der Brunnenallee 31. Die Öff-
nungszeiten der städtischen 
Kindergärten werden in der 
jeweiligen Einrichtung ausge-
hängt und den Eltern entspre-
chend mitgeteilt. 
Alle weiteren Ämter im Rathaus 
stehen den Bürgern wie ge-
wohnt von 8:30 bis 12:30 Uhr 
zur Verfügung.

Personalversammlung
Verwaltung öffnet Montag bis 13:30 Uhr


